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Beschreibung

HINTERGRUND

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein 
die Abrechnung von Online-Diensten, die einem An-
wender über ein Computer- oder Datennetzwerk zur 
Verfügung gestellt werden, und insbesondere ein Ab-
rechnungs- und Einzugssystem und -verfahren, bei 
dem der Zugriff auf derartige Dienste über das Com-
puter- oder Datennetzwerk und die zugehörige Ab-
rechnung mit einer einem Abrechnungsnetzwerk zur 
Verwaltung und Abrechnung des Zugriffs auf Infor-
mationen über das Datennetzwerk zugeordneten Te-
lefonverbindung gekoppelt ist.

[0002] Eines der Hauptprobleme von Online-Diens-
ten (dem "Internet") im Zusammenhang mit Handels-
geschäften besteht in der Schwierigkeit für die Anbie-
ter von Internet-Informationsdiensten ("Anbieter von 
Online-Diensten"), den Anwendern auf Minutenbasis, 
stufenweise oder als Pauschalentgelt Gebühren für 
die Benutzung zu berechnen. Eine Möglichkeit zur 
Berechnung dieser Gebühren für den Zugriff auf di-
verse Anbieter von Online-Diensten besteht darin, 
einfach das Online-Dienstekonto des Anwenders zu 
belasten, sofern ein derartiges Konto vorhanden ist.

[0003] Die Europäische Patentanmeldung EP 0 483 
857 A2 beschreibt eine Steuereinheit für ein automa-
tisches Abrechnungssystem, das Mittel zur Berech-
nung eines Nutzungsentgelts für einen Dienst um-
faßt, der für einen Anwender bereitgestellt wurde, der 
eine besondere Telefonnummer angerufen hat, unter 
der der Dienst angeboten wird. Die Steuereinheit für 
das automatische Abrechnungssystem berechnet 
das Nutzungsentgelt für den Dienst gemäß der An-
zahl von Sekunden, während derer der Anwender mit 
der besonderen Telefonnummer verbunden war, und 
fügt das Nutzungsentgelt zur Anrufgebühr des An-
wenders hinzu.

[0004] Das US-Patent 5,148,474 beschreibt ein in-
teraktives, wertschöpfendes Telekommunikations-
system mit automatischer Abrechnung zu einem in 
Echtzeit steuerbaren, wertschöpfenden Satz. Das 
System wird über vorhandene Systemeinrichtungen 
des Netzbetreibers verwirklicht, mit denen ein anru-
fender Teilnehmer anhand einer Telefonnummer und 
wahlweise einer persönlichen Identifikationsnummer 
(PIN) überprüft wird und die Zustimmung des anru-
fenden Teilnehmers zur Abrechnung mit einem vom 
angerufenen Teilnehmer festgelegten Tarif bereitge-
stellt wird.

[0005] Eine andere Möglichkeit, wie Informations-
anbieter Zahlungen einziehen können, besteht darin, 
daß der Anwender bei den Anbietern von Onli-
ne-Diensten ein Konto zur Abrechnung oder Kredit-
karten-Belastung einrichtet. Dieser Ansatz kann um-

ständlich, zeitraubend und hinsichtlich der Sicherheit 
riskant sein. Im übrigen machen die Zusatzkosten, 
die mit der Abrechnung von geringen Stufenbeträgen 
einhergehen, diesen Ansatz für den mit relativ gerin-
gen Kosten verbundenen Zugriff auf einen Anbieter 
von Online-Diensten unwirtschaftlich. Leider birgt die 
Übertragung von Kreditkartennummern über das In-
ternet die Gefahr des Diebstahls durch gewissenlose 
Computer-Hacker und Diebe, und der praktische Ein-
satz von mit digitalem Geld oder Verschlüsselung ar-
beitenden Gebührenabrechnungskonzepten ist im-
mer noch in weiter Ferne.

[0006] Obwohl Verschlüsselungssysteme letztend-
lich die allgemeine Verwendung von Kreditkarten-
nummern zur Übertragung im Cyberspace mit nach-
folgender Entschlüsselung beim Anbieter von Onli-
ne-Diensten vereinfachen werden, werden sich eini-
ge Anwender bei der derartigen Bereitstellung ihrer 
Kreditkartennummer nie vollständig wohl fühlen, 
selbst wenn der Austausch der Daten demonstrativ 
abgesichert wird. Im übrigen kann es sein, daß einige 
Anwender nicht in der Lage sind, sich eine Kreditkar-
te zu beschaffen oder eine mit einem ausreichenden 
Guthaben verfügbar zu haben. Ferner kann es sein, 
daß die Kreditkartengesellschaften zur Verarbeitung 
der Abrechnung einen Mindestbetrag festlegen oder 
benötigen.

[0007] Zusammengefaßt besteht das Problem, daß
eine Berechnung auf Minuten- oder Anteilsbasis von 
gelegentlichen Kurzzeitzugriffen oder Einzelbenut-
zungszugriffen bei einem Anbieter von Online-Diens-
ten über ein Computer-Netzwerk sowohl für den An-
bieter von Online-Diensten als auch für den Anwen-
der nicht wirtschaftlich durchführbar ist.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0008] Im Hinblick auf die oben beschriebenen 
Nachteile der derzeitigen Abrechnungsverfahren für 
über das Internet bezogene Dienste liegt der Erfin-
dung die Aufgabe zugrunde, ein Abrechnungs- und 
Einzugsverfahren bereitzustellen, bei dem die Infor-
mationen über ein Datennetzwerk, einen sogenann-
ten ersten Kommunikationskanal, an einen Anwen-
der übermittelt werden und die Abrechnung über ein 
Abrechnungsnetzwerk, einen sogenannten zweiten 
Kommunikationskanal, vollzogen wird.

[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt ferner die 
Aufgabe zugrunde, ein Abrechnungs- und Einzugs-
system bereitzustellen, bei dem ein Anwender im In-
ternet Zugriff auf einen Anbieter von Online-Diensten 
erhalten kann und für ihn mittels Nutzung einer mit 
dem Abrechnungsnetzwerk verbundenen Telefonlei-
tung mit einem derartigen Zugriff verbundene Kosten 
auflaufen können.

[0010] Der Erfindung liegt zusätzlich die Aufgabe 
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zugrunde, eine eigenständige, zeitgenaue Abrech-
nung für über ein Datennetzwerk bereitgestellte Onli-
ne-Dienste bereitzustellen, bei der die Abrechnung 
mittels Nutzung einer einem Abrechnungsnetzwerk 
zugeordneten Telefonleitung vollzogen wird.

[0011] Der Erfindung liegt noch weiter die Aufgabe 
zugrunde, ein Abrechnungs- und Einzugssystem be-
reitzustellen, mittels dessen der Zugriff auf Onli-
ne-Dienste über das Internet und die zugehörige Ab-
rechnung mittels einer gebührenpflichtigen 
900-Nummer mit Einnahmenaufteilung über das Ab-
rechnungsnetzwerk vollzogen wird, wobei die aus 
der Nutzungsgebühr gewonnenen Einnahmen zwi-
schen der dem Abrechnungsnetzwerk zugeordneten 
Telefongesellschaft oder dem Abrechnungsbeauf-
tragten und dem Diensteanbieter, Serviceunterneh-
men und/oder dessen Beauftragten aufgeteilt wer-
den.

[0012] Die Erfindung hat zudem die weitere Aufga-
be, ein Abrechnungs- und Einzugssystem zur Verfü-
gung zu stellen, mittels dessen eine Telefongesell-
schaft Zahlungen für die Anrufe bei 900-Nummern 
einzieht und einen Anteil aller Einnahmen an die An-
bieter von Online-Diensten entrichtet.

[0013] Der Erfindung liegt ferner die Aufgabe zu-
grunde, gemäß den obengenannten Aufgaben ein 
Abrechnungs- und Einzugsverfahren für Dienste im 
Internet bereitzustellen.

[0014] Die Erfindung offenbart ein Abrechnungssys-
tem und -verfahren gemäß den jeweils unabhängi-
gen Ansprüchen 1 und 15.

[0015] Gemäß den oben beschriebenen Aufgaben 
und weiteren Aufgaben, die im folgenden deutlich 
werden, wird mit der Erfindung eine Abrechnungs- 
und Einzugsmöglichkeit in einem Computer-System 
vorgesehen, wobei das System ein Datennetzwerk 
mit zumindest einem Anbieter von Online-Diensten 
für den Online-Zugriff durch einen Anwender mit ei-
nem Anwender-Computer auf einer ersten Telefonlei-
tung über das Datennetzwerk, ein Abrechnungsnetz-
werk mit einer zweiten Telefonleitung in den Wohn- 
oder Geschäftsräumen des Anwenders, von denen 
aus der Zugriff gewünscht ist, und einen Computer 
für die Zugriffsverwaltung umfaßt.

[0016] Der Computer für die Zugriffsverwaltung er-
möglicht einem Anwender, Zugriff auf den Anbieter 
von Online-Diensten zu erhalten, indem er eine ein-
deutige Zugriffsnachricht an den Anwender und an 
den Anbieter von Online-Diensten übermittelt. Der 
Computer für die Zugriffsverwaltung kann dem Ab-
rechnungsnetzwerk, einem unabhängigen Ser-
viceunternehmen, das die aufgeteilte Abrechnung 
zwischen dem Abrechnungsnetzwerk und dem Da-
tennetzwerk regelt, oder direkt dem Anbieter von On-

line-Diensten zugeordnet sein. Der Computer für die 
Zugriffsverwaltung umfaßt eine Datenbank oder ist 
einer Datenbank zugeordnet, in der Zugriffsnachrich-
ten für die einzelnen Anbieter von Online-Diensten 
gespeichert sind. Alternativ kann der Computer für 
die Zugriffsverwaltung eine besondere Zugriffsnach-
richt generieren. Die Zugriffsnachricht kann für einen 
einzelnen oder für mehrere Anbieter von Onli-
ne-Diensten gültig sein sowie für eine Einzelsitzung 
oder für mehrere Sitzungen.

[0017] Wenn in einer Ausführungsform der Erfin-
dung ein Anwender auf die "Homepage" eines Anbie-
ters von Online-Diensten gelangt, zeigt diese eine Te-
lefonnummer an, die der Anwender anrufen muß, um 
die Zugriffsnachricht zu erhalten. Die Homepage 
kann auch eine Nachricht zur Mitteilung anzeigen, 
daß die Kosten für die Nutzung dieses Anbieters von 
Online-Diensten xx ¢(¢ steht für "Cent") pro Minute 
oder xx ¢ pro Minute nach den ersten x Minuten oder 
dergleichen oder eine feste Gebühr betragen. In ei-
ner alternativen Ausführungsform sind die Anweisun-
gen für den Anwender und die zugehörigen Telefon-
daten in einem Verzeichnis hinterlegt, das sich ent-
weder im Speicher des Anwender-Computers oder 
auf einem externen Medium befindet.

[0018] Wenn der Anwender den Zugriff auf einen 
Anbieter von Online-Diensten erhalten möchte, wählt 
er die 900-Nummer, die den Anruf über das Abrech-
nungsnetzwerk an den Computer für die Zugriffsver-
waltung weiterleitet. Der Computer für die Zugriffs-
verwaltung stellt dem Anwender über das Sprach-
netz die Zugriffsnachricht bereit und stellt gleichzeitig 
dem Anbieter von Online-Diensten Anweisungen be-
reit, die es dem Anwender, der die Zugriffsnachricht 
in den Anwender-Computer eingibt, erlauben, so lan-
ge Zugriff auf den Anbieter von Online-Diensten zu 
erhalten, wie die Verbindung über die zweite Telefon-
leitung aufrechterhalten bleibt, oder für einen vorbe-
stimmten Zeitraum nach Beendigung des Anrufs 
über die 900-Nummer. Nach Eingabe der Zugriffs-
nachricht durch den Anwender in den Anwen-
der-Computer liest der Anbieter von Online-Diensten 
die Zugriffnachricht, und wenn die vom Anwender 
eingegebene Zugriffsnachricht mit der vom Computer 
für die Zugriffsverwaltung bereitgestellten Zugriffs-
nachricht übereinstimmt, erhält der Anwender Zugriff 
auf den Anbieter von Online-Diensten. Wenn der An-
wender die Kommunikation mit dem Anbieter von On-
line-Diensten beenden möchte, beendet er einfach 
die Verbindung auf der zweiten Telefonleitung. Dies 
signalisiert dem Computer für die Zugriffsverwaltung, 
daß der Zugriff auf den Anbieter von Online-Diensten 
für die dieser Sitzung zugeordnete Zugriffsnachricht 
beendet werden soll. Diese Anordnung bewirkt eine 
Trennung der Kommunikationskanäle zwischen dem 
Sprachnetz und dem Datennetzwerk. Dem Anwen-
der wird der Zugriff auf den Anbieter von Onli-
ne-Diensten einfach von der dem Abrechnungsnetz-
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werk für die gebührenpflichtigen Anrufe zugeordne-
ten Telefongesellschaft (oder dem Abrechnungs- und 
Einzugsbeauftragten) im Rahmen der normalen Tele-
fongebühren für auf der zweiten Telefonleitung getä-
tigte Telefonanrufe berechnet. Die aus der Nutzungs-
gebühr gewonnenen Einnahmen werden zwischen 
der Telefongesellschaft (oder dem Abrechnungs- und 
Einzugsbeauftragten) und dem Dienstanbieter und 
dessen Serviceunternehmen und/oder Beauftragten 
aufgeteilt. Bei dem Abrechnungs- und Einzugsbeauf-
tragten kann es sich um einen Online-Dienst wie bei-
spielsweise America On-Line, Prodigy und derglei-
chen handeln. Somit wird der Online-Dienst zu einem 
Abrechnungs- und Einzugsbeauftragten für den An-
bieter von Online-Diensten und die Telefongesell-
schaft.

[0019] In einer noch anderen Ausführungsform der 
Erfindung verwendet das System das Abrechnungs-
netzwerk auf Basis der 900-Nummer als Gateway 
zum Anbieter von Online-Diensten. Das System 
funktioniert ähnlich wie die oben beschriebene Aus-
führungsform, erfordert aber nicht, daß die Kommuni-
kation zwischen dem Datennetzwerk und dem 
Sprachnetz getrennt wird. Der Anwender-Computer 
kann direkt über eine einzige Telefonverbindung auf 
das Sprachnetz und das Datennetzwerk zugreifen. 
Auf dieser Verbindung arbeitet der Anwender-Com-
puter auf die gleiche Weise, um den Zugriff auf einen 
bestimmen Anbieter von Online-Diensten bereitzu-
stellen, indem er diesen mit einer Zugriffnachricht ak-
tiviert. Das Abrechnungsnetzwerk sieht vor, dem An-
wender für die Zeit eine Rechnung zu stellen, wäh-
rend der der Anwender-Computer die Verbindung zu 
dem Anbieter von Online-Diensten für diese Zugriffs-
nachricht aufrechterhält, oder für einen vorbestimm-
ten Zeitraum. Dem Anwender kann dann ein einziges 
Sammelentgelt für den bzw. die Anbieter von Onli-
ne-Diensten in Rechnung gestellt werden, auf den 
bzw. die er zugegriffen hat. In einer anderen Ausfüh-
rungsform mit nur einem Kommunikationskanal kann 
die Zugriffsnachricht authentifizierbar sein, wobei sie 
vom Anwender-Computer unter Verwvendung be-
kannter Verschlüsselungsprotokolle generiert und 
über das Datennetzwerk an den Anbieter von Onli-
ne-Diensten übermittelt wird, wonach sie vom Anbie-
ter von Online-Diensten für den Zugriff gelesen und 
authentifiziert (entschlüsselt) wird. In dieser Hinsicht 
kann die authentifizierbare Zugriffsnachricht anwen-
derspezifische Beschränkungen zur gewünschten 
Zugriffszeit und zu den maximalen Kosten enthalten, 
die jeweils für eine Sitzung auflaufen dürfen.

[0020] In einer anderen Ausführungsform der Erfin-
dung wird vom Abrechnungsnetzwerk ein Guthaben 
angefordert, das dem Anwender, wie oben mit Bezug 
auf die anderen Ausführungsformen beschrieben, 
von der Telefongesellschaft belastet wird. Dieses 
Guthaben wird auf den Anwender-Computer herun-
tergeladen und über das Datennetzwerk an den An-

bieter von Online-Diensten übermittelt. Das System 
arbeitet auf folgende Weise: Zunächst wählt der An-
wender die 900-Nummer und stellt eine Verbindung 
zum Computer für die Zugriffsverwaltung her. Dies 
kann mittels einer einzelnen Telefonleitung erfolgen, 
die dazu dient, sowohl zum Abrechnungsnetzwerk 
als auch zum Datennetzwerk eine Verbindung herzu-
stellen, oder mittels einer zweiten Telefonleitung, die 
zum alleinigen Zweck der Anforderung eines Gutha-
bens eine davon unabhängige Kommunikation zwi-
schen dem Anwender-Computer und dem Abrech-
nungsnetzwerk herstellt. Der Anwender wird mittels 
einer geeigneten Software aufgefordert, den Betrag 
des für den Zugriff auf den Anbieter von Onli-
ne-Diensten anzufordernden Guthabens einzuge-
ben. Der Anwender gibt den Betrag in den Anwen-
der-Computer ein, und der Computer für die Zugriffs-
verwaltung generiert eine authentifizierbare "Wert-
marken"-Nachricht auf Grundlage des angeforderten 
Guthabenbetrags, einer Identifikationsnachricht des 
betreffenden angeforderten Online-Dienstes und 
möglicherweise der 900-Nummer oder der eigenen 
Telefonnummer des Anwenders oder eines anderen 
persönlichen Identifikationscodes. Die Wertmar-
ken-Nachricht wird auf den Anwender-Computer 
übertragen und im Speicher gespeichert. Der Anwen-
der stellt dann eine Verbindung zu dem Anbieter von 
Online-Diensten her, der über einen eigenen Compu-
ter verfügt, der die Wertmarken-Nachricht liest und 
authentifiziert. Die Authentifizierung kann in Form ei-
ner Verschlüsselung und Entschlüsselung erfolgen. 
Dem Anwender wird dann der Zugriff auf den Anbie-
ter von Online-Diensten im Rahmen des verfügba-
ren, in der Wertmarken-Nachricht enthaltenen Gutha-
bens bereitgestellt. Die Wertmarken-Nachricht kann 
auf Wunsch in Teilbeträgen erhalten werden. In die-
ser Hinsicht kann die Wertmarken-Nachricht eine 
Reihe von Teilbeträgen des Guthabens darstellen 
(beispielsweise verschiedene Kleingeldbeträge wie 
englische bzw. amerikanische Pennies, Dimes oder 
Quarters), die vom Anbieter von Online-Diensten zur 
Erlangung von Zugriff für entsprechende, begrenzte 
Zeiträume verwendet werden. Somit würde der An-
bieter von Online-Diensten die Wertmarken-Nach-
richt periodisch lesen und authentifizieren und dem 
Anwender im Rahmen des jeweils verbleibenden 
Guthabens einen fortgesetzten Zugriff erlauben. 
Wenn das gesamte Guthaben verbraucht ist, wird der 
Zugriff für den Anwender beendet, bis der Anwender 
wieder zum Abrechnungsnetzwerk wechselt und den 
Vorgang wiederholt. Die Rechnungsstellung für den 
Anwender und die Aufteilung der Einnahmen mit dem 
Anbieter von Online-Diensten erfolgt wie oben mit 
Bezug auf die anderen Ausführungsformen beschrie-
ben.

[0021] Alternativ kann der Abrechnungsdienstleister 
im Internet eigens in Form einer dedizierten Abrech-
nungs-Site präsent sein. Die Abrechnungs-Site dient 
als Gateway zu allen vernetzten Anbietern von Onli-
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ne-Diensten und wickelt die gesamte Abrechnung für 
diese und den Zugriff auf diese ab. Die Abrech-
nungs-Site verfügt über einen ihr zugeordneten Com-
puter für die Zugriffsverwaltung, der den Zugriff auf 
die Anbieter von Online-Diensten erleichtert und mit 
einem Abrechnungssystem kommuniziert. Das Ab-
rechnungssystem stellt dem Online-Dienstekonto 
des Anwenders Zugriffsentgelte in Rechnung. Wenn 
ein Anwender Zugriff auf einen Anbieter von Onli-
ne-Diensten erhalten möchte, wird er von der Ab-
rechnungs-Site aufgefordert, eine dem Online-Ab-
rechnungskonto des Anwenders zugeordnete Nach-
richten-ID einzugeben. Die Abrechnungs-Site stellt 
dann eine anonyme Zugriffsnachricht für den betref-
fenden Anbieter von Online-Diensten bereit, auf den 
der Zugriff angefordert wird. Der Anbieter von Onli-
ne-Diensten verfügt möglicherweise über einen eige-
nen Computer, der den Zeitraum erfaßt, für den in der 
jeweiligen Sitzung der Zugriff ermöglicht wird. Auf 
ähnliche Weise kann der Computer für die Zugriffs-
verwaltung auf der Abrechnungs-Site den gleichen 
Vorgang ausführen, um als redundantes Buchungs-
protokoll zu dienen. Der Computer für die Zugriffsver-
waltung überwacht die Verbindung ständig. Wenn der 
Anwender den Zugriff auf den Anbieter von Onli-
ne-Diensten beenden möchte, sendet der Computer 
für die Zugriffsveraltung zum Beenden des Anwen-
derzugriffs eine Beendigungsnachricht an den Anbie-
ter des Online-Dienstes. Der Vorgang kann wieder-
holt werden, wenn der Anwender Zugriff auf einen 
anderen Anbieter von Online-Diensten erhalten 
möchte. Die Abrechnungs-Site sammelt die Abrech-
nungen für alle Sitzungen bei Anbietern von Onli-
ne-Diensten und stellt dem Anwender dann über das 
Abrechnungssystem die Entgelte auf herkömmliche 
Weise in Rechnung. Da die Entgelte bei den einzel-
nen Anbietern von Online-Diensten unterschiedlich 
sein können, kann die Abrechnungs-Site dem An-
wender ein einzelnes Sammelentgelt für alle Anbieter 
von Online-Diensten in Rechnung stellen, auf die 
während eines bestimmten Zeitraums zugegriffen 
wurde, auch wenn von den einzelnen Anbietern von 
Online-Diensten jeweils unterschiedliche Einzelent-
gelte berechnet werden.

[0022] In jeder der oben beschriebenen Ausfüh-
rungsformen kann der Anbieter von Online-Diensten 
anstelle von Informationen Software auf den Anwen-
der-Computer herunterladen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0023] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung 
des Abrechnungs- und Einzugssystems gemäß einer 
ersten Hauptausführungsform der vorliegenden Er-
findung;

[0024] Fig. 2 zeigt ein Ablaufdiagramm des Abrech-
nungs- und Einzugsvorgangs in der ersten Haupt-
ausführungsform; und

[0025] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung 
der Zugriffsnachrichtendatenbank;

[0026] Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung 
des Abrechnungs- und Einzugssystems in einer 
zweiten Hauptausführungsform der vorliegenden Er-
findung;

[0027] Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung 
des Abrechnungs- und Einzugssystems in einer drit-
ten Hauptausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung;

[0028] Fig. 6 zeigt ein Ablaufdiagramm des Abrech-
nungs- und Einzugsvorgangs in der dritten Haupt-
ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0029] Fig. 7 zeigt eine schematische Darstellung 
des Abrechnungs- und Einzugsvorgangs in einer 
vierten Hauptausführungsform der Erfindung;  
und

[0030] Fig. 8 zeigt ein Ablaufdiagramm des Abrech-
nungs- und Einzugsprozesses in der vierten Haupt-
ausführungsform der Erfindung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0031] Unter Bezugnahme auf die verschiedenen 
Ansichten der Zeichnungen sind mehrere Ausfüh-
rungsformen eines parallelen Abrechnungs- und Ein-
zugssystems gemäß der vorliegenden Erfindung ab-
gebildet.

[0032] Nun wird unter Bezugnahme auf Fig. 1 ein 
Blockdiagramm einer ersten, allgemein mit dem Be-
zugszeichen 10 bezeichneten Hauptausführungs-
form des Systems abgebildet. Das System 10 umfaßt 
einen Computer für die Zugriffsverwaltung 12, der 
über eine geeignete Verbindung 14 mit einem Tele-
fonnetz 16 kommuniziert. Das Telefonnetz 16 ist mit 
einem Datennetzwerk 18 (dem "Internet") verbunden 
und umfaßt ein Abrechnungsnetzwerk 19 oder ist mit 
einem solchen verbunden. In dieser Hinsicht kann 
das Telefonnetz 16 aus mehreren Einzelnetzen zu-
sammengesetzt sein, wobei das Internet 18 und das 
Abrechnungsnetzwerk 19 mit dem Anwender über 
verschiedene Telefongesellschaften kommunizieren. 
Das Internet besteht aus mehreren Anbietern von 
Online-Diensten 27. Der Betrieb von Online-Diensten 
ist wohlbekannt und braucht hier nicht im einzelnen 
beschrieben zu werden. Auf das Telefonnetz 16 wird 
über einen Anwender-Computer 22 mittels typischer 
Hardware, wie einem Modem 24, auf einer ersten Te-
lefonleitung 26 zugegriffen. Zum Zwecke der Veran-
schaulichung wird nur ein Anwender-Computer 22
gezeigt, aber auf das Internet 18 kann eine große An-
zahl einzelner Anwender zugreifen. Jeder Anwender 
benötigt ein Telefon 28, das mit dem Telefonnetz 16
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und dem Abrechnungsnetzwerk 19 auf einer zweiten 
Telefonleitung 30 kommuniziert, die von der ersten 
Telefonleitung 26 verschieden und getrennt ist und 
die es erlaubt, daß Anrufe an den Computer für die 
Zugriffsverwaltung 12 getätigt werden, um, wie oben 
beschrieben, den Zugriff auf die Anbieter von Onli-
ne-Diensten 27 zu erleichtern. Die Kombination aus 
dem Anwender-Computer 22 und dem Telefon 28
kann zusammengefaßt als Anwender-Site 21 be-
zeichnet werden. Auch hier ist der Übersichtlichkeit 
halber nur ein Telefon 28 abgebildet. Selbstverständ-
lich wird davon ausgegangen, daß der Anwen-
der-Computer 22 selbst sich auf der zweiten Telefon-
leitung 30 in das Abrechnungsnetzwerk 19 einwählen 
könnte, wenn der Anwender-Computer 22 so einge-
richtet ist, daß er parallele Kommunikationsleitungen 
unterstützt. Eine weitere Ausführungsform, wobei der 
Anwender-Computer 22 über eine einzelne Kommu-
nikationsleitung kommuniziert, wird im folgenden er-
läutert und ist in Fig. 4 veranschaulicht.

[0033] Unter erneuter Bezugnahme auf Fig. 1 ver-
wendet das System 10 einen ersten Kommunikati-
onskanal, um Informationen über das Internet 18 zu 
übermitteln, und einen zweiten Kommunikationska-
nal, das Abrechnungsnetzwerk 19, um die Abrech-
nung für den bereitgestellten Informationsdienst zu 
erleichtern. Das Abrechnungsnetzwerk 19 umfaßt ein 
Nutzungsgebühren- oder Entgeltnetzwerk 32 vom 
Typ 900-Nummern mit Einnahmenaufteilung, das 
dem anrufenden Teilnehmer bei jedem Anruf über 
das Nutzungsgebührennetzwerk automatisch eine 
vorgeschriebene Nutzungsgebühr oder ein Entgelt 
berechnet. Derartige Nutzungsgebührennummern 
werden typischerweise benutzt, um einem bestimm-
ten Anrufer spezielle Informationen oder Dienste, wie 
beispielsweise Börsenkurse, Wetter- oder Reisein-
formationen und dergleichen, bereitzustellen. Für die 
Zwecke der vorliegenden Erfindung ist der Gebrauch 
des mit dem Bezugszeichen 35 bezeichneten Aus-
drucks "900-Nummer" nicht auf die Verwendung ei-
nes Gebührennetzwerks auf Basis einer "900"-Num-
mer beschränkt, sondern kann jegliches Nutzungs-
gebühren- oder Entgeltnetzwerk umfassen, das bei 
jedem Zugriff auf das Nutzungsgebührennetzwerk 32
automatisch eine vorgeschriebene Gebühr in Rech-
nung stellt, die zwischen dem Anbieter von Onli-
ne-Diensten 27 (und jeglichem ihm zugeordneten 
Serviceunternehmen oder Beauftragten) und der Te-
lefongesellschaft (und jeglichem Abrechnungsbeauf-
tragten) aufgeteilt wird. Da einige Anwender mögli-
cherweise den Zugriff von einem Unternehmen aus 
erhalten möchten, in dem Anrufe bei 900-Nummern 
gesperrt sind, kann das Entgelt in Verbindung mit bei-
spielsweise einer 800-Nummern-Leitung auflaufen, 
solange der Anwender die Gegenleistung für das 
Entgelt kennt. Die vorgeschriebene Nutzungsgebühr 
kann auf Minutenbasis, über eine Kombination von 
Gebührenstufen für verschiedene Zeiträume (das 
heißt xx ¢ pro Minute oder xx ¢ pro Minute nach den 

ersten x Minuten oder dergleichen) oder als Pau-
schalentgelt festgelegt werden. In einem Nutzungs-
gebührenprotokoll 33 werden die angerufenen Num-
mern 35 aufgezeichnet. Diese Informationen werden 
in ein Abrechnungssystem 34 eingegeben, so daß
das Unternehmen, welches das Abrechnungsnetz-
werk verwaltet, in periodischen Abständen die Ge-
bühren für die Anrufer abrechnen kann, welche die 
900-Nummern verwenden.

[0034] Wie im Blockdiagramm von Fig. 2 gezeigt, 
meldet sich der Anwender zunächst auf die übliche 
Weise am Anwender-Computer 22 auf der ersten Te-
lefonleitung 26 beim Internet 18 an. Der Anwender 
wählt einen Anbieter von Online-Diensten mit einem 
Informationsdienst aus, den er durchsuchen möchte. 
In einer Ausführungsform der Erfindung zeigt die Ho-
mepage 29 des Anbieters von Online-Diensten 27
Anweisungen an, die der Anwender befolgen muß, 
um auf den Anbieter von Online-Diensten zuzugrei-
fen. Diese erfordern, daß der Anwender eine 
900-Nummer 35 anruft, die ihm berechnet wird, bei-
spielsweise xx ¢ pro Minute oder xx ¢ pro Minute, 
eine Pauschalgebühr oder eine Kombination davon. 
Der Anwender ruft dann die 900-Nummer 35 über 
das Telefon 28 an, und dieser Anruf wird auf der zwei-
ten Telefonleitung 30 und durch das Abrechnungs-
netzwerk des Telefonnetzes 16 an den Computer für 
die Zugriffsverwaltung 12 übermittelt.

[0035] Der Ausdruck "Computer für die Zugriffsver-
waltung" wird in einem allgemeinen Sinn gebraucht. 
Der Computer für die Zugriffsverwaltung 12 kann tat-
sächlich mehrere Computer umfassen, die über ein 
geeignetes Netzwerk, beispielsweise ein lokales 
Netzwerk (LAN), miteinander gekoppelt sind. Der 
Computer für die Zugriffsverwaltung 12 kommuniziert 
über das Telefonnetz 16 auch mit dem Internet 18
(und somit mit den Anbietern von Online-Diensten 
27). Wenn der Anwender die 900-Nummer 35 anruft, 
wird der Anruf an den Computer für die Zugriffsver-
waltung 12 weitergeleitet. Der Anwender überträgt 
über das Telefon 28 und auf der zweiten Telefonlei-
tung 30 eine Identifikationsnachricht 29 für den Onli-
ne-Dienst, die den Computer für die Zugriffsverwal-
tung 12 veranlaßt, eine eindeutige Zugriffsnachricht 
39 für den Dienst bereitzustellen, auf den zugegriffen 
werden soll. Die Zugriffsnachricht 39 wird entweder 
vom Computer für die Zugriffsverwaltung 12 generiert 
oder von einer Datenbank 40 abgerufen. Der Anwen-
der wird auf der Homepage 29 des Anbieters von On-
line-Diensten 27 aufgefordert, die Zugriffsnachricht 
39 in den Anwender-Computer 22 einzugeben. Der 
Computer für die Zugriffsverwaltung 12 verwendet 
die Zugriffsnachricht 39, um den Zugriff auf den An-
bieter von Online-Diensten zu aktivieren, indem er 
die Zugriffsnachricht 39 an das Internet 18 überträgt, 
um dem spezifischen Anwender, der dieselbe Zu-
griffsnachricht 39 in den Anwender-Computer 22 ein-
gibt, den Anbieter von Online-Diensten 27 für Such-
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vorgänge zur Verfügung zu stellen. In einer Ausfüh-
rungsform empfängt der Anwender so lange wie ge-
wünscht Informationen vom Anbieter von Onli-
ne-Diensten 27, und die damit verbundenen Kosten 
laufen über das Nutzungsgebührenprotokoll 33 auf 
und werden dem Anwender über das Abrechnungs-
system 34 nach herkömmlicher Art in Rechnung ge-
stellt. Das Nutzungsgebührenprotokoll 33 berechnet 
die Gebühr in Abhängigkeit der zeitlichen Länge des 
Telefonanrufs bei der 900-Nummer. Der Anwender 
beendet den Zugriff auf den Anbieter von Onli-
ne-Diensten, indem er einfach das Telefon 28 auflegt. 
Der Computer für die Zugriffsverwaltung 12 weiß, 
welcher Anruf beendet wurde, indem er die entspre-
chende Zugriffsnachricht 39 für den betreffenden, im 
Zugriff befindlichen Anbieter von Online-Diensten 27
prüft. Somit generiert der Computer für die Zugriffs-
verwaltung 12 bei Beendigung des Anrufs eine Been-
digungsnachricht 43 und übermittelt diese an den 
Online-Dienst 18, wo sie verarbeitet wird, um den Zu-
griff auf den Anbieter von Online-Diensten 27 zu be-
enden.

[0036] In einer alternativen Ausführungsform 
braucht der Anwender die zweite Telefonleitung 30
nicht offen zu halten. Nachdem der Anwender wie 
oben beschrieben bei einer 900-Nummer angerufen 
hat, geht der Computer für die Zugriffsverwaltung 12
in ähnlicher Weise vor, indem er eine Zugriffsnach-
richt 41 für den Anbieter von Online-Diensten 27 ge-
neriert oder abruft, um das Herunterladen der ange-
forderten Informationen über das Internet und auf der 
ersten Telefonleitung 26 auf den Anwender-Compu-
ter 22 zu aktivieren oder um für einen vorbestimmten 
Zeitraum einen beschränkten Zugriff auf den Anbieter 
von Online-Diensten 27 zu erlauben. Das Nutzungs-
entgelt für die beim Anbieter von Online-Diensten 
vorhandenen Informationen läuft in Verbindung mit 
dem Anruf bei der 900-Nummer auf einer vereinbar-
ten Gebührengrundlage (fest, variabel oder derglei-
chen) auf. Auch hier werden die Kosten für den Erhalt 
der Informationen von dem Online-Dienst mit der Te-
lefonrechnung des Anwenders gekoppelt. In dieser 
Hinsicht wird auch davon ausgegangen, daß Softwa-
re, entweder anstelle von oder zusätzlich zu Informa-
tionen, in derselben Weise auf den Anwender-Com-
puter 22 heruntergeladen werden könnte.

[0037] Der von diesen Ausführungsformen vorgese-
hene Hauptvorteil der vorliegenden Erfindung liegt in 
der Trennung des Geldflusses vom Informationsfluß
mittels paralleler Kommunikationskanäle über das 
Computer-Netzwerk, die es erlaubt, daß geringe Ab-
rechnungsentgelte für den Zugriff auf die Anbieter 
von Online-Diensten 27 von einem Abrechnungs-
netzwerk oder Serviceunternehmen eingezogen wer-
den, das dann einen prozentualen Anteil der eingezo-
genen Einnahmen an die Anbieter von Online-Diens-
ten 27 weitergibt. Ein weiterer Vorteil, der durch die 
Abrechnung für Dienste im Internet 18 auf diese Wei-

se verwirklicht wird, ist die Ausschaltung des Risikos, 
daß eine nicht berechtigte Partei Zugriff auf die Kre-
ditkartennummer eines Anwenders oder auf Informa-
tionen bezüglich der Zahlungsform erlangt. Dem An-
wender werden einfach der Anruf bzw. die Anrufe bei 
der 900-Nummer in der monatlichen Aufstellung in 
seiner Telefonrechung in Rechnung gestellt. Die In-
formationstransaktion wird einfacher und weniger 
zeitraubend, und die Gesamtkosten für die Abrech-
nung werden verringert.

[0038] Gemäß der vorausgehenden Beschreibung 
wird mit der vorliegenden Erfindung ein Verfahren für 
die Abrechnung und den Einzug in einem System ins 
Auge gefaßt, das eine Einnahmenteilung zwischen 
einem Anbieter von Online-Diensten 27 über ein Da-
tennetzwerk 18 und einem gesonderten Abrech-
nungsnetzwerk 19 ermöglicht, indem einem Kunden 
für eine gesonderte Telefonverbindung auf einer 
zweiten Telefonleitung 30 über das Abrechnungs-
netzwerk 19 Gebühren berechnet werden, wobei die 
Telefonverbindung auf der zweiten Telefonleitung 30
den Zugriff auf den Anbieter von Online-Diensten 27
über das Datennetzwerk 18 auf der ersten Telefonlei-
tung 26 regelt, umfassend: ein Datennetzwerk 18 mit 
zumindest einem Anbieter von Anwender-Onli-
ne-Diensten 27, der zumindest einen Dienst für den 
Online-Zugriff durch einen Anwender auf einer ersten 
Telefonleitung 26 mit einem Anwender-Computer 22
über das Datennetzwerk 18 bereitstellt; ein Abrech-
nungsnetzwerk 19, auf das über die zweite Telefon-
leitung 30 zugegriffen werden kann; und einen Com-
puter für die Zugriffsverwaltung 12 zur Steuerung des 
Zugriffs auf den Anbieter von Online-Diensten 27, in-
dem er als Antwort auf eine Telefonverbindung auf 
der zweiten Telefonleitung 30 eine Zugriffsnachricht 
39 zumindest entweder generiert oder von einer Da-
tenbank 40 abruft, wobei das Verfahren die folgenden 
Schritte umfaßt: 

(a) Herstellen einer Verbindung zum Datennetz-
werk 18 auf der ersten Telefonleitung 26 durch 
den Anwender-Computer 22, um einen Anbieter 
von Online-Diensten 27 zu erreichen;
(b) Anrufen einer Telefonnummer 35 vom Typ 900 
mit Einnahmenaufteilung auf der zweiten Telefon-
leitung 30 über das Abrechnungsnetzwerk 19 zur 
Herstellung einer Telefonverbindung mit dem 
Computer für die Zugriffsverwaltung 12;
(c) zumindest entweder Generieren einer Zugriffs-
nachricht 39 oder Abrufen einer solchen von einer 
Datenbank 40 durch den Computer für die Zu-
griffsverwaltung 12 und Übermitteln der Zugriffs-
nachricht 39 an zumindest entweder den Anwen-
der oder den Anbieter von Online-Diensten 27; 
(d) Aktivieren des Zugriffs auf den Anbieter von 
Online-Diensten 27 für den Anwender am Anwen-
der-Computer 22 nach Empfang der Zugriffsnach-
richt 39 vom Computer für die Zugriffsverwaltung 
12 durch den Anbieter von Online-Diensten;
(e) Übermitteln von Informationen (oder von Soft-
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ware) vom Anbieter von Online-Diensten 27 an 
den Anwender-Computer 22; und
(f) Generieren eines Abrechnungsentgelts für die 
Telefonverbindung auf der zweiten Telefonleitung 
30, wobei dem Anwender in Verbindung mit der 
Nutzungsgebühr für den Anruf bei der 900-Num-
mer eine Rechnung gestellt und die Einnahmen 
zwischen der Telefongesellschaft (oder ihrem Ab-
rechnungsbeauftragten) und dem Anbieter von 
Online-Diensten 27 (und jeglichem ihm zugeord-
neten Serviceunternehmen oder Beauftragten) 
aufgeteilt werden.

[0039] In einer Ausführungsform wird die Telefon-
verbindung auf der zweiten Telefonleitung 30 been-
det, wenn der Anwender den Besuch beim Anbieter 
von Online-Diensten 27 beenden möchte, um den 
Computer für die Zugriffsverwaltung 12 zu veranlas-
sen, den Zugriff auf den Anbieter von Online-Diens-
ten 27 zu beenden. Alternativ umfaßt das Verfahren 
die Beendigung des Anrufs bei der 900-Nummer un-
mittelbar nach Erhalt der Zugriffsnachricht 39, wobei 
die Zugriffsnachricht 39 den Zugriff auf den Anbieter 
von Online-Diensten 27 für einen vorbestimmten 
Zeitraum aktiviert, damit entweder bestimmte Infor-
mationen übermittelt werden können oder Software 
auf den Anwender-Computer 22 heruntergeladen 
werden kann.

[0040] Nun wird unter Bezugnahme auf Fig. 4 eine 
zweite Hauptausführungsform 10' der Erfindung ab-
gebildet, wobei das Datennetzwerk und das Abrech-
nungsnetzwerk im wesentlichen als eine Einheit 
funktionieren. Das Abrechnungsnetzwerk 19 dient 
somit als Gateway zu Anbietern von Online-Diens-
ten. In dieser Hinsicht kommuniziert der Anwen-
der-Computer 22 über eine einzige Telefonleitung 26
mit dem Telefonnetz und erhält durch Wählen der 
900-Nummer 35 Zugriff auf das Internet 18. Wenn 
Zugriff auf einen bestimmten Anbieter von Onli-
ne-Diensten 27 erhalten werden soll, generiert der 
Computer für die Zugriffsverwaltung eine Zugriffs-
nachricht 39 oder ruft sie ab, wie oben beschrieben. 
Diese Zugriffsnachricht 39 wird an den Anbieter von 
Online-Diensten 27 übermittelt, um den Zugriff auf 
den Anbieter von Online-Diensten 27 für den Anwen-
der zu aktivieren. Der Computer für die Zugriffsver-
waltung 12 sendet die Zugriffsnachricht 39 auch an 
das Abrechnungsnetzwerk 19, um zu ermöglichen, 
daß in Verbindung mit der Öffnung des Anbieters von 
Online-Diensten 27 für den Anwender ein Abrech-
nungsentgelt erhoben wird. Auch hier kann das Ab-
rechnungsnetzwerk 19 ein festes Entgelt für die je-
weilige Sitzung generieren oder ein Entgelt auf Minu-
tenbasis oder als Stufenbetrag auf Grundlage des 
Zeitraums generieren, den der Anwender mit Such-
vorgängen beim Anbieter von Online-Diensten ver-
bringt. Wenn der Anwender eine Sitzung beenden 
möchte, beendet er den Besuch beim Anbieter von 
Online-Diensten 27, indem er auf den Anbieter von 

Online-Diensten 27 bezogene Anweisungen befolgt 
und damit den Anbieter von Online-Diensten 27 dazu 
veranlaßt, entweder eine Beendigungsnachricht 41
an den Computer für die Zugriffsverwaltung 12 und 
an das Abrechnungsnetzwerk 19 zu senden, oder, 
wenn der Computer für die Zugriffsverwaltung 12 den 
Zugriff auf diesen bestimmten Anbieter von Onli-
ne-Diensten 27 für diese bestimmte Zugriffsnachricht 
39 ständig überwacht, signalisiert der Computer für 
die Zugriffsverwaltung 12 dem Abrechnungsnetz-
werk 19, daß die Abrechung für diese Sitzung abge-
schlossen werden soll. Dem Anwender wird für den 
Zugriff auf den Anbieter von Online-Diensten eine 
Rechnung gestellt, wie mit Bezug auf die erste 
Hauptausführungsform beschrieben. In dieser Aus-
führungsform kann dem Anwender jedoch eine 
Rechnung für die gesamte Zeit der Verbindung auf 
der 900-Leitung, zuzüglich der Kosten für den Zugriff 
auf einen der Anbieter von Online-Diensten 27, ge-
stellt werden. Da verschiedene Anbieter von Onli-
ne-Diensten möglicherweise unterschiedliche Beträ-
ge für den Zugriff berechnen, könnten solche Entgel-
te einzeln auf der Rechnung des Anwenders für an 
das Abrechnungsnetzwerk getätigte Anrufe aufge-
führt werden. In einer alternativen Ausführungsform 
mit nur einem Kommunikationskanal kann die Zu-
griffsnachricht 39 authentifizierbar sein, wobei sie 
vom Anwender-Computer mittels bekannter Ver-
schlüsselungsprotokolle generiert und über das Da-
tennetzwerk 18 an den Anbieter von Online-Diensten 
27 übermittelt wird, woraufhin sie vom Anbieter von 
Online-Diensten 27 für den Zugriff gelesen und au-
thentifiziert (entschlüsselt) wird. In dieser Hinsicht 
kann die authentifizierbare Zugriffsnachricht vom An-
wender angegebene Beschränkungen zur ge-
wünschten Zugriffszeit und zu den maximalen Kosten 
enthalten, die jeweils für eine Sitzung auflaufen dür-
fen.

[0041] Nun wird unter Bezugnahme auf Fig. 5 und 
Fig. 6 eine dritte Hauptausführungsform der Erfin-
dung abgebildet, in der ein Guthaben vom Abrech-
nungsnetzwerk angefordert und, wie oben mit Bezug 
auf die anderen Ausführungsformen beschrieben, 
dem Anwender über die Telefongesellschaft belastet 
wird. Dieses Guthaben wird auf den Anwender-Com-
puter 22 heruntergeladen und über das Datennetz-
werk 18 an den Anbieter von Online-Diensten 27
übermittelt. Das System funktioniert auf folgende 
Weise: Zunächst wählt der Anwender-Computer 22
die 900-Nummer 35 und stellt eine Verbindung zu 
dem Computer für die Zugriffsverwaltung 12 her. Dies 
kann entweder auf einer einzigen Telefonleitung 26, 
die zur Herstellung einer Verbindung sowohl mit dem 
Abrechnungsnetzwerk 19 als auch dem Datennetz-
werk 18 dient, oder auf einer zweiten Telefonleitung 
30 erfolgen, die davon unabhängig zum alleinigen 
Zweck der Anforderung eines Guthabens eine Kom-
munikation zwischen dem Anwender-Computer 22
und dem Abrechnungsnetzwerk herstellt. Der An-
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wender wird mittels geeigneter Software aufgefor-
dert, den Betrag des für den Zugriff auf den Anbieter 
von Online-Diensten anzufordernden Guthabens ein-
zugeben. Der Anwender gibt den Betrag in den An-
wender-Computer 22 ein, und der Computer für die 
Zugriffsverwaltung 12 generiert eine authentifizierba-
re "Wertmarken"-Nachricht 60 auf Grundlage des Be-
trags des angeforderten Guthabens, einer Identifika-
tionsnachricht 62 des betreffenden angeforderten 
Online-Dienstes und möglicherweise der 900-Num-
mer oder der eigenen Telefonnummer des Anwen-
ders oder eines anderen persönlichen Identifikations-
codes. Die Wertmarken-Nachricht wird auf den An-
wender-Computer 22 übertragen und im Speicher 
gespeichert. Der Anwender stellt dann eine Verbin-
dung zu dem Anbieter von Online-Diensten 27 her, 
der über einen eigenen Computer 52 verfügt, der die 
Wertmarken-Nachricht 60 liest und authentifiziert. 
Die Authentifizierung kann in Form einer Verschlüs-
selung und Entschlüsselung erfolgen. Dem Anwen-
der wird dann der Zugriff auf den Anbieter von Onli-
ne-Diensten im Rahmen des verfügbaren, in der 
Wertmarken-Nachricht 60 enthaltenen Guthabens 
bereitgestellt. Die Wertmarken-Nachricht 60 kann auf 
Wunsch in Teilbeträgen erhalten werden. In dieser 
Hinsicht kann die Wertmarken-Nachricht 60 eine Rei-
he von Teilbeträgen des Guthabens darstellen (bei-
spielsweise verschiedene Kleingeldbeträge wie eng-
lische bzw. amerikanische Pennies, Dimes oder 
Quarters), die vom Anbieter von Online-Diensten zur 
Erlangung von Zugriff für entsprechende, begrenzte 
Zeiträume verwendet werden. Somit würde der An-
bieter von Online-Diensten 27 die Wertmarken-Nach-
richt 60 periodisch lesen und authentifizieren und 
dem Anwender im Rahmen des jeweils verbleiben-
den Guthabens fortgesetzten Zugriff erlauben. Wenn 
das gesamte Guthaben verbraucht ist, wird der Zu-
griff für den Anwender beendet, bis der Anwender 
wieder zum Abrechnungsnetzwerk 19 wechselt und 
den Vorgang wiederholt. Die Rechnungsstellung für 
den Anwender erfolgt über das Abrechnungssystem 
34, und die Aufteilung der Einnahmen mit dem Anbie-
ter von Online-Diensten 27 erfolgt wie oben mit Be-
zug auf die anderen Ausführungsformen beschrie-
ben.

[0042] Nun kommuniziert unter Bezugnahme auf 
Fig. 7 und Fig. 8 der Anwender-Computer 22 in einer 
vierten Hauptausführungsform der Erfindung über 
das Telefonnetz 16 mit einer Zugriffsabrechnungs-Si-
te ("Rechnungs-Site") 45, die die gesamte Abrech-
nung für und den Zugriff auf die Informationsdienste 
bereitstellenden Anbieter von Online-Diensten 27 re-
gelt. Der Abrechnungs-Site 45 ist ein Computer für 
die Zugriffsverwaltung 12 zugeordnet, der den Zugriff 
auf die Anbieter von Online-Diensten 27 erleichtert 
und mit einem Abrechnungssystem 34 kommuniziert. 
Das Abrechnungssystem 34 belastet das Onli-
ne-Dienstekonto 50 des Anwenders mit Zugriffsent-
gelten. Wenn ein Anwender Zugriff auf einen Anbie-

ter von Online-Diensten 27 erhalten möchte, wird er 
auf der Rechnungs-Site 45 aufgefordert, eine dem 
Online-Dienstekonto 50 des Anwenders zugeordnete 
Nachrichten-ID 49 einzugeben. Die Rechnungs-Site 
stellt dann eine anonyme Zugriffsnachricht 52 an den 
betreffenden Anbieter von Online-Diensten 27 bereit, 
auf den der Zugriff angefordert wird. Der Anbieter von 
Online-Diensten 27 kann über einen eigenen Com-
puter 52 verfügen, der den Zeitraum erfaßt, für den in 
der jeweiligen Sitzung der Zugriff zur Verfügung ge-
stellt wird. Auf ähnliche Weise kann der Computer für 
die Zugriffsverwaltung 12 auf der Rechnungs-Site 45
den gleichen Vorgang ausführen, um als redundan-
tes Buchungsprotokoll zu dienen. Der der Rech-
nungs-Site 45 zugeordnete Computer für die Zugriffs-
verwaltung überwacht die Verbindung ständig. Wenn 
der Anwender den Zugriff auf den Anbieter von Onli-
ne-Diensten 27 beenden möchte, sendet der Compu-
ter für die Zugriffsverwaltung 12 zum Beenden des 
Anwenderzugriffs eine Beendigungsnachricht 56 an 
den Anbieter von Online-Diensten 27. Der Vorgang 
kann wiederholt werden, wenn der Anwender Zugriff 
auf einen anderen Anbieter von Online-Diensten 27
erhalten möchte. Die Rechnungs-Site 45 sammelt 
Rechnungen für alle Sitzungen bei Anbietern von On-
line-Diensten und stellt diese dem Anwender dann 
über das Abrechnungssystem 34 auf herkömmliche 
Weise in Rechnung. Da die Entgelte bei den einzel-
nen Anbietern von Online-Diensten 27 unterschied-
lich sein können, kann die Rechnungs-Site 45 dem 
Anwender ein einzelnes Sammelentgelt für alle An-
bieter von Online-Diensten in Rechnung stellen, auf 
die während eines bestimmten Zeitraums zugegriffen 
wurde, auch wenn von den einzelnen Anbietern von 
Online-Diensten jeweils unterschiedliche Einzelent-
gelte berechnet werden.

[0043] Die vorliegende Erfindung wurde in den als 
am praktischsten und als am bevorzugtesten ange-
sehenen Ausführungsformen gezeigt und beschrie-
ben. Es wird jedoch davon ausgegangen, daß Abwei-
chungen davon möglich sind und daß dem Fach-
mann offensichtliche Modifikationen einfallen wer-
den.

Patentansprüche

1.  Abrechnungs- und Einzugssystem zur Ermög-
lichung einer Einnahmenaufteilung zwischen einem 
Diensteanbieter über ein Datennetzwerk (18) und ei-
nem Abrechnungsnetzwerk (19), indem einem Kun-
den über das Abrechnungsnetzwerk (19) eine Tele-
fonverbindung (26, 30) berechnet wird, wobei die Te-
lefonverbindung (26, 30) den Zugriff auf den über das 
Datennetzwerk (18) bereitgestellten Dienst kontrol-
liert, umfassend:  
ein Datennetzwerk (18) mit zumindest einem Anbie-
ter von Anwender-Online-Diensten (27) für den Onli-
ne-Zugriff durch einen Anwender mit einem Anwen-
der-Computer (22) über das Datennetzwerk (18);  
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ein Abrechnungsnetzwerk (19), auf das vom Anwen-
der-Computer (22) aus zugegriffen werden kann; und  
einen Computer für die Zugriffsverwaltung (12) zur 
Steuerung des Zugriffs auf den Anbieter von Onli-
ne-Diensten (27) über das Datennetzwerk, indem er 
als Antwort auf eine Telefonverbindung (26, 30) zwi-
schen dem Anwender-Computer (22) und dem Com-
puter für die Zugriffsverwaltung (12) über das Ab-
rechnungsnetzwerk (19) eine Zugriffsnachricht zu-
mindest entweder generiert oder von einer Daten-
bank (40) abruft, wobei der Computer für die Zugriffs-
verwaltung (12) die Zugriffsnachricht dem Anbieter 
von Online-Diensten (27) übermittelt, um dem An-
wender den Zugriff auf den Anbieter von Onli-
ne-Diensten (27) vom Anwender-Computer (22) aus 
zu erlauben;  
das Abrechnungsnetzwerk (19) zur Inrechnungstel-
lung einer vorgeschriebenen Nutzungsgebühr für die 
Telefonverbindung (26, 30) für über das Abrech-
nungsnetzwerk (19) getätigte Anrufe an den Anwen-
der und zur Aufteilung der über die Nutzungsgebühr 
eingezogenen Einnahmen mit dem Anbieter von On-
line-Diensten (27).

2.  Abrechnungs- und Einzugssystem nach An-
spruch 1, wobei der Anwender-Computer (22) eine 
authentifizierbare Zugriffsnachricht generiert, die von 
dem Anbieter von Online-Diensten (27) gelesen und 
authentifiziert wird, wobei die authentifizierbare Zu-
griffsnachricht vom Anwender gewählte Beschrän-
kungen einschließlich Zugriffszeit und -kosten wie-
dergibt.

3.  Abrechnungs- und Einzugssystem nach An-
spruch 1 oder 2, wobei Software vom Anbieter von 
Online-Diensten (27) über das Datennetzwerk (18) 
auf den Anwender-Computer (22) heruntergeladen 
wird.

4.  Abrechnungs- und Einzugssystem nach einem 
der Ansprüche 1 bis 3, wobei Informationen vom An-
bieter von Online-Diensten (27) über das Datennetz-
werk (18) an den Anwender-Computer (22) übermit-
telt werden.

5.  Abrechnungs- und Einzugssystem nach einem 
der Ansprüche 1 bis 4, wobei der Computer für die 
Zugriffsverwaltung (12), nachdem der Anbieter von 
Online-Diensten (27) vom Computer für die Zugriffs-
verwaltung (12) die Zugriffsnachricht empfangen hat, 
dem Anwender am Anwender-Computer (22) den 
Zugriff auf den Anbieter von Online-Diensten (27) er-
möglicht.

6.  Abrechnungs- und Einzugssystem nach einem 
der Ansprüche 1 bis 5, wobei der Computer für die 
Zugriffsverwaltung (12) ferner die Zugriffsnachricht 
an zumindest entweder den Anwender oder den An-
wender-Computer (22) übermittelt.

7.  Abrechnungs- und Einzugssystem nach einem 
der Ansprüche 1 bis 6, wobei vom Anwender-Compu-
ter (22) über eine Telefonnummer vom Typ 900 mit 
Einnahmenaufteilung auf das Abrechnungsnetzwerk 
(19) zugegriffen werden kann.

8.  Abrechnungs- und Einzugssystem nach einem 
der Ansprüche 1 bis 7, wobei zumindest entweder 
der Anwender oder der Anwender-Computer (22) die 
Telefonverbindung (26, 30) zum Computer für die Zu-
griffsverwaltung (12) durch Anruf bei einer Telefon-
nummer vom Typ 900 mit Einnahmenaufteilung her-
stellt.

9.  Abrechnungs- und Einzugssystem nach einem 
der Ansprüche 1 bis 8, wobei der Computer für die 
Zugriffsverwaltung (12) den Zugriff auf den Anbieter 
von Online-Diensten (27) bei Beendigung der Tele-
fonverbindung (26, 30) beendet.

10.  Abrechnungs- und Einzugssystem nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 9, wobei der Computer für 
die Zugriffsverwaltung (12) den Zugriff auf den Anbie-
ter von Online-Diensten (27) für einen vorbestimmten 
Zeitraum ermöglicht.

11.  Abrechnungs- und Einzugssystem nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 10, wobei  
der Zugriff durch den Anwender mit dem Anwen-
der-Computer (22) über das Datennetzwerk (18) auf 
den zumindest einen Anbieter von Online-Diensten 
(27) auf einer ersten Telefonleitung 26) erfolgt,  
vom Anwender-Computer (22) mittels der Telefonver-
bindung auf einer zweiten Telefonleitung (30) auf das 
Abrechnungsnetzwerk (19) zugegriffen werden kann, 
wobei die Telefonverbindung auf der zweiten Telefon-
leitung (30) den über das Datennetzwerk (18) bereit-
gestellten Zugriff auf der ersten Telefonleitung kon-
trolliert und das Abrechnungsnetzwerk (19) dem An-
wender die vorgeschriebene Nutzungsgebühr für die 
Telefonverbindung auf der zweiten Telefonleitung 
(30) für Anrufe in Rechnung stellt, die auf der zweiten 
Telefonleitung (30) über das Abrechnungsnetzwerk 
(19) getätigt wurden, und  
der Computer für die Zugriffsverwaltung (12) eine Zu-
griffsnachricht zumindest entweder generiert oder 
von der Datenbank abruft, wobei die Zugriffsnach-
richt eine Antwort auf die Telefonverbindung auf der 
zweiten Telefonleitung (30) über das Abrechnungs-
netzwerk (19) ist.

12.  Abrechnungs- und Einzugssystem nach An-
spruch 11, wobei der Anwender-Computer (22) zur 
Verbindung mit dem Computer für die Zugriffsverwal-
tung (12) über die zweite Telefonleitung (30) mit dem 
Abrechnungsnetzwerk (19) kommuniziert.

13.  Abrechnungs- und Einzugssystem nach An-
spruch 11 oder 12, wobei zumindest entweder der 
Anwender oder der Anwender-Computer (22) die Te-
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lefonverbindung zum Computer für die Zugriffsver-
waltung (12) durch Anruf bei einer Telefonnummer 
vom Typ 900 mit Einnahmenaufteilung auf der zwei-
ten Telefonleitung (30) über das Abrechnungsnetz-
werk (19) herstellt.

14.  Abrechnungs- und Einzugssystem nach ei-
nem der Ansprüche 11 bis 13, wobei der Computer 
für die Zugriffsverwaltung (12) den Zugriff auf den An-
bieter von Online-Diensten (27) auf der ersten Tele-
fonleitung bei Beendigung der Telefonverbindung auf 
der zweiten Telefonleitung (30) beendet.

15.  Verfahren zur Verwendung eines Computers 
für die Zugriffsverwaltung (12) zur Steuerung des Zu-
griffs eines Anwenders auf an einem fernen Daten-
standort (27) gespeicherte digitale Daten und zur 
Veranlassung der Gebührenberechnung des Anwen-
derzugriffs auf die digitalen Daten durch ein von dem 
fernen Datenstandort (27) getrenntes Abrechnungs-
netzwerk (19), umfassend die folgenden Schritte:  
(a) Der Computer für die Zugriffsverwaltung (12) 
empfängt über das Abrechnungsnetzwerk (19) eine 
Anforderung des Anwenders für den Zugriff auf den 
fernen Datenstandort (27);  
(b) der Computer für die Zugriffsverwaltung (12) stellt 
eine Verbindung zu dem fernen Datenstandort (27) 
her;  
(c) der Computer für die Zugriffsverwaltung (12) sen-
det eine Zugriffsnachricht an den fernen Datenstand-
ort (27), um dem Anwender den Zugriff auf die digita-
len Daten zu erlauben; und  
(d) das Abrechnungsnetzwerk (19) bucht eine auf Ba-
sis einer Übertragung der digitalen Daten zum An-
wender erhobene Zugriffsgebühr auf ein dem Anwen-
der zugeordnetes Konto.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, wobei der An-
wender über einen von einem zweiten Kommunikati-
onskanal (30) getrennten ersten Kommunikationska-
nal (26), über den der Anwender mit dem Abrech-
nungsnetzwerk (19) verbunden ist, mit dem entfern-
ten Datenstandort (27) kommuniziert.

17.  Verfahren nach Anspruch 15, wobei der An-
wender über ein und denselben Kommunikationska-
nal (26) mit dem entfernten Datenstandort (27) kom-
muniziert und mit dem Abrechnungsnetzwerk (19) 
verbunden ist.

18.  Verfahren nach Anspruch 15, wobei dem An-
wender die Zugriffsnachricht zur Übertragung an den 
entfernten Datenstandort (27) über einen von einem 
zweiten Kommunikationskanal (30) getrennten ers-
ten Kommunikationskanal (26), über den der Anwen-
der mit dem Abrechnungsnetzwerk (19) verbunden 
ist, bereitgestellt wird.

19.  Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 
18, ferner umfassend den Schritt des Bereitstellens 

der Zugriffsnachricht, die der Zugriffsanforderung des 
Anwenders entspricht, an das Abrechnungsnetzwerk 
(19).

20.  Verfahren nach Anspruch 19, wobei die Zu-
griffsnachricht Abrechnungsinformationen zur Ver-
wendung durch das Abrechnungsnetzwerk (19) ent-
hält.

21.  Verfahren nach Anspruch 20, wobei die Ab-
rechnungsinformationen einer Menge von Informatio-
nen zugeordnet sind, die der Anwender vom fernen 
Datenstandort (27) angefordert hat.

22.  Verfahren nach Anspruch 20 oder 21, wobei 
die Abrechnungsinformationen einem Zeitraum zu-
geordnet sind, während dessen der Anwender mit 
dem fernen Datenstandort (27) verbunden ist.

23.  Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 
22, ferner umfassend den Schritt des Generierens 
der Zugriffsnachricht vor dem Schritt des Sendens 
der Zugriffsnachricht an den fernen Datenstandort 
(27) durch den Computer für die Zugriffsverwaltung 
(12).

24.  Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 
22, ferner umfassend den Schritt des Lesens der Zu-
griffsnachricht aus einer Datenbank (40) vor dem 
Schritt des Sendens der Zugriffsnachricht an den fer-
nen Datenstandort (27) durch den Computer für die 
Zugriffsverwaltung (12).

25.  Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 
22, ferner umfassend den Schritt des Empfangens 
der Zugriffsnachricht über das Abrechnungsnetzwerk 
(19) durch den Anwender vor dem Schritt des Sen-
dens der Zugriffsnachricht an den fernen Daten-
standort (27) durch den Computer für die Zugriffsver-
waltung (12).

26.  Verfahren nach Anspruch 25, ferner umfas-
send den Schritt des Entschlüsselns der empfange-
nen Zugriffsnachricht vor dem Schritt des Sendens 
der Zugriffsnachricht an den fernen Datenstandort 
(27) durch den Computer für die Zugriffsverwaltung 
(12).

27.  Verfahren nach Anspruch 25 oder 26, wobei 
die Zugriffsnachricht eine vom Anwender angegebe-
ne Zugriffsbeschränkung enthält.

28.  Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 
27, ferner umfassend den Schritt des Trennens der 
Verbindung mit dem fernen Datenstandort (27) durch 
den Computer für die Zugriffsverwaltung (12) nach 
Auftreten eines vorbestimmten Ereignisses.

29.  Verfahren nach Anspruch 28, wobei das vor-
bestimmte Ereignis das Verstreichen eines angege-
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benen Zeitintervalls umfaßt.

30.  Verfahren nach Anspruch 28 oder 29, wobei 
das vorbestimmte Ereignis die Ansammlung eines 
vorbestimmten Abrechnungsbetrags umfaßt.

31.  Verfahren nach einem der Ansprüche 28 bis 
30, wobei das vorbestimmte Ereignis den Empfang 
eines Anwenderverbindungs-Trennsignals vom Ab-
rechnungsnetzwerk (19) umfaßt.

32.  Verfahren nach einem der Ansprüche 28 bis 
31, wobei das vorbestimmte Ereignis den Erhalt einer 
Angabe über die Beendigung der Sitzung vom fernen 
Datenstandort (27) umfaßt.

33.  Verfahren nach Anspruch 32, wobei der Er-
halt der Angabe über die Beendigung der Sitzung 
vom fernen Datenstandort (27) die Überwachung des 
fernen Datenstandorts (27) umfaßt.

34.  Verfahren nach einem der Ansprüche 28 bis 
33, ferner umfassend den Schritt des Bereitstellens 
eines zusätzlichen Abrechnungssignals an das Ab-
rechnungsnetzwerk (19) auf der Basis des vorbe-
stimmten Ereignisses.

35.  Verfahren nach Anspruch 34, wobei das zu-
sätzliche Abrechnungssignal einer Menge von Infor-
mationen zugeordnet ist, die der Benutzer vom fer-
nen Datenstandort (27) angefordert hat.

36.  Verfahren nach einem der Ansprüche 34 oder 
35, wobei das zusätzliche Abrechnungssignal einem 
Zeitraum zugeordnet ist, während dessen der An-
wender mit dem fernen Datenstandort (27) verbun-
den ist.

37.  Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 
36, wobei die Zugriffsanforderung einer vorbestimm-
ten Zugriffsleitung mit Einnahmenaufteilung (26, 30) 
zugeordnet ist.

38.  Verfahren nach Anspruch 37, wobei die Zu-
griffsleitung mit Einnahmenaufteilung (26, 30) einem 
Telefonnetz (16) zugeordnet ist.

39.  Verfahren nach Anspruch 37 oder 38, wobei 
die Zugriffsleitung mit Einnahmenaufteilung (26, 30) 
eine Aufteilung der Einnahmen zwischen dem Ab-
rechnungsnetzwerk (19) und dem fernen Daten-
standort (27) erlaubt.

40.  Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 
39, wobei der Computer für die Zugriffsverwaltung 
(12) über einen ersten Kommunikationskanal (26) mit 
dem Abrechnungsnetzwerk (19) und über einen 
zweiten Kommunikationskanal (30) mit dem fernen 
Datenstandort (27) verbunden ist.

41.  Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 
40, wobei das Abrechnungsnetzwerk (19) einem Te-
lefonnetz zugeordnet ist und der ferne Datenstandort 
(27) einem Datennetzwerk (18) zugeordnet ist.

42.  Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 
41, ferner umfassend:  
das Generieren einer authentifizierbaren "Wertmar-
ken"-Nachricht durch den Computer für die Zugriffs-
verwaltung (12) und das Übermitteln dieser authenti-
fizierbaren Wertmarken-Nachricht an den Anwender, 
wobei die authentifizierbare Wertmarken-Nachricht 
das Guthaben des Anwenders für den Zugriff auf den 
fernen Datenstandort (27) darstellt.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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